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Muster

Überführung einer UG in eine „Voll-GmbH“

Barkapitalerhöhung nebst Anmeldung und Liste der Übernehmer der neuen Geschäftsanteile, 

Teilung und Abtretung von Geschäftsanteilen;

Liste der Gesellschafter mit notarieller Bescheinigung

Notarielle Urkunde:

UR.Nr.

/2010
… Urkundenkopf und Standardeingangsformulierung…

erschienen:

1.
Arwed Mustermann, ….

2.
Hertha Musterfrau, …

(Vorbefassungsvermerk)

Der Erschienene zu 1. erklärte:

Ich bin alleiniger Gesellschafter und Geschäftsführer der Mustermann Zeitungskiosk Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) mit Sitz in Berlin und eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg unter HRB 123 456. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 12.500 EUR und ist eingeteilt in einen von mir bei Gründung am 01.11.2008 gem. § 2 Abs. 1a GmbHG übernommenen Geschäftsanteil im Nennwert von 12.500 EUR (lfd. Nr. 1), der voll eingezahlt ist.

Es ist beabsichtigt, die Gesellschaft in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung in ihrer Regelform zu überführen und einen Teil meiner Beteiligung zu übertragen. Zu diesem Zweck fasse ich zunächst folgenden

I.

Gesellschafterbeschluss:

1.

Kapitalerhöhung

1.
Das Stammkapital der Gesellschaft wird von 12.500 EUR um 12.500 EUR auf 25.000 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung erfolgt gegen Bareinlagen durch Übernahme  von 12.500 neuen Geschäftsanteilen im Nennwert von je 1 EUR zu einem dem Nennwert entsprechenden Ausgabebetrag. Die neuen Geschäftsanteile erhalten die lfd. Nrn. 12.501 – 25.000 und nehmen am Gewinn der Gesellschaft seit Beginn des bei Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister laufenden Geschäftsjahres teil.

2.
Zur Übernahme der neuen Geschäftsanteile wird die Erschienene zu 2. zugelassen. Die Einlagen auf die neuen Geschäftsanteile sind in voller Höhe sofort fällig.

2.

Teilung:

Der von mir gehaltene Geschäftsanteil im Nennwert von 12.500 EUR wird geteilt in 12.500 Geschäftsanteile im Nennwert von je 1 EUR.
 Die durch Teilung entstehenden Geschäftsanteile erhalten die lfd. Nrn. 1 bis 12.500. 

3.

Neufassung des Gesellschaftsvertrages:

Die Firma der Gesellschaft soll beibehalten werden, jedoch mit Ausnahme des Rechtsformzusatzes, der in „GmbH“ geändert wird. Unter Berücksichtigung dessen wird der Gesellschaftsvertrag insgesamt wie aus der Anlage zu dieser Niederschrift, die verlesen wurde, neu gefasst.

4.

Geschäftsführerbestellung 

und Änderung der Vertretungsbefugnis des bestellten Geschäftsführers:

1.
Zur weiteren Geschäftsführerin wird die Erschienene zu 2. bestellt. Sie vertritt die Gesellschaft stets einzeln und ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

2.
Mit Rücksicht auf die in Folge Gründung der Gesellschaft gem. § 2 Abs. 1a GmbH nur eingeschränkte Regelungsfreiheit wird die Vertretungsbefugnis des Erschienen zu 1. wie folgt neu festgelegt: 

Er vertritt die Gesellschaft stets einzeln und ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.  

Sodann erklärte die Erschiene zu 2. was folgt:

II.

Übernahmeerklärung:

Durch Beschluss vom heutigen Tage ist das Stammkapital der Gesellschaft gegen Bareinlage um 12.500 EUR auf 25.000 EUR durch Übernahme von 12.500 neuen Geschäftsanteilen im Nennwert von je 1 EUR zu einem dem entsprechenden Ausgabepreis erhöht worden. Ich übernehme hiermit die 12.500 neuen Geschäftsanteile mit den lfd. Nrn. 12.501 – 25.000 zu den Bedingungen des Kapitalerhöhungsbeschlusses. 

Letztlich baten die Erschienenen um die um die Beurkundung des folgenden 

III.

Geschäftsanteilskauf- und Übertragungsvertrages

und erklärten was folgt:

Der Erschiene zu 1. ist auf Grund vorangegangener Teilung Inhaber von 12.500 Geschäftsanteilen im Nennwert von je 1 EUR mit den lfd. Nrn. 1 – 12.500. Er verkauft hiermit den Geschäftsanteil mit der lfd. Nr. 12.500 an die den Verkauf annehmende Erschienene zu 2.. Der Kaufpreis beträgt 6.500 EUR ist nach den gesetzlichen Bestimmungen zur Zahlung fällig.

Der Erschienene zu 1. tritt hiermit mit Wirkung zum Zeitpunkt der Eintragung der vorstehend beschlossenen Kapitalerhöhung den genannten Anteil an die Erschiene zu 2. ab. Diese nimmt die Abtretung an.

IV.

Hinweise

Der Notar hat darauf hingewiesen, dass

a)
die aus einer Kapitalerhöhung hervorgehenden Geschäftsanteile erst mit ihrer Eintragung im Handelsregister entstehen,

b)
eine Geldeinlage, die bei wirtschaftlicher Betrachtung und auf Grund einer im Zusammenhang mit der Übernahme der Geldeinlage getroffenen Abrede ganz oder teilweise als verdeckte Sacheinlage zu bewerten ist, nur unter den Voraussetzungen der Wertanrechnung gem. § 19 Abs. 4 GmbHG Erfüllungswirkung hat;
c)
eine Vereinbarung, derzufolge die Gesellschaft einem Gesellschafter eine Leistung schuldet, die wirtschaftlich einer Rückzahlung der Einlage entspricht, der Erfüllung der Einlageschuld nur unter den Voraussetzungen des § 19 Abs. 5 GmbHG nicht entgegensteht, insbesondere in der Anmeldung anzugeben ist; 

d)
die Gesellschafter der Gesellschaft solidarisch für den Schaden haften, der dadurch entsteht, dass sie vorsätzlich oder grob fahrlässig einer Person die Führung der Geschäfte überlassen, die nicht Geschäftsführer sein kann. und diese Person die ihr gegenüber der Gesellschaft bestehenden Obliegenheiten verletzt.

V.

Abschriften

Von dieser Urkunde erhalten Ausfertigungen:

-
die Erschienen,

-
die Gesellschaft

Beglaubigte Abschriften erhalten:

-
das Registergericht (elektronische begl. Abschrift),

-
das zuständige Finanzamt für Körperschaften,
Das Protokoll nebst Anlage wurde den Erschienenen von dem Notar vorgelesen, von ihnen genehmigt und von ihnen und dem Notar eigenhändig wie folgt unterschrieben:

Anlage

Gesellschaftsvertrag

§ 1

Firma, Sitz

(1)
Die Gesellschaft führt die Firma:

Arwed Mustermann Zeitungskiosk GmbH.

(2)
Sitz der Gesellschaft ist Berlin.

§ 2

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb eines Zeitungskiosks.

§ 3

Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft entspricht dem Kalenderjahr.

§ 4

Stammkapital, Geschäftsanteile

(1)
Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt

25.000,00 EUR

in Worten Euro fünfundzwanzigtausend.

(2)
Das Stammkapital der Gesellschaft ist eingeteilt in 25.000 Geschäftsanteile mit den laufenden Nummern 1 bis 25.000 im Nennbetrag von jeweils 1,00 EUR.

§ 5

Vertretung

(1)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer.

(2)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt dieser die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft entweder durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer zusammen mit einem Prokuristen vertreten.

(3)
Die Gesellschafterversammlung kann einem, mehreren oder allen Geschäftsführern Einzelvertretungsbefugnis erteilen. Sie kann auch einzelne Geschäftsführer allgemein oder für den Einzelfall von den Beschränkungen des § 181 BGB befreien, so dass sie befugt sind, die Gesellschaft bei Vornahme von Rechtsgeschäften mit sich selbst oder als Vertreter eines Dritten uneingeschränkt zu vertreten. Dies gilt auch dann, wenn sich alle Geschäftsanteile in der Hand des Geschäftsführers oder daneben in der Hand der Gesellschaft vereinigt haben.

(4)
Absätze (1) - (3) gelten für Liquidatoren entsprechend.

§ 6 bis 10

(Bestimmungen zu Geschäftsführungsbefugnis, 

Gesellschafterversammlung, Kündigung, Ausscheiden, Einziehung / Zwangsabtretung, Einziehungsfolgen, Abfindung)

Von einem Formulierungsvorschlag wird mangels Standardisierbarkeit abgesehen.

§ 11

Wettbewerbsverbot

Jedem Gesellschafter und jedem Geschäftsführer kann durch Beschluss der Gesellschafter Befreiung vom gesetzlichen Wettbewerbsverbot erteilt werden.

§ 12

Gründungsaufwand

Die Gesellschaft trägt die mit der Gründung verbundenen Kosten bis zu einem Gesamtbetrag von 300 €, höchstens jedoch bis zum Betrag ihres Stammkapitals. Darüber hinausgehende Kosten trägt der Gesellschafter.

Anmeldung:

UR.Nr.


/2010
An das 

Amtsgericht Charlottenburg

- Handelsregister -

HRB 123 456

Firma: Arwed Mustermann Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)
zukünftig: Arwed Mustermann Zeitungskiosk GmbH
Als Geschäftsführer
 der ... GmbH überreichen wir:

1. Ausfertigung der notariellen Verhandlung betreffend die Gesellschafterversammlung vom ...., aus der sich die Bestellung der neuen Geschäftsführerin, die Festlegung der Vertretungsbefugnis des bisherigen alleinigen Geschäftsführers, die Erhöhung des Stammkapitals und die Neufassung des Gesellschaftsvertrages ergibt, nebst der dort enthaltenen Übernahmeerklärung,

2. 
eine Liste der Person, die die neuen Geschäftsanteile übernommen hat,

3.
ein Exemplar des aktuellen Gesellschaftsvertrages in vollständigem Wortlaut und mit Notarbescheinigung nach § 54 Absatz 1 Satz 2 GmbHG 

und melden an was folgt:

I.

Frau Hertha Musterfrau, geb. am 01.01.1964, wohnhaft in Berlin ist zur weiteren Geschäftsführerin bestellt. Sie vertritt die Gesellschaft stets einzeln und ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Herr Arwed Mustermann ist nunmehr befugt die Gesellschaft stets einzeln zu vertreten und ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

II.

Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom … ist das Stammkapital der Gesellschaft von 12.500 EUR um 12.500 EUR auf 25.000 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst.

Durch die Neufassung des Gesellschaftsvertrages sind die folgenden Regelungen i.S.v. § 10 GmbHG geändert:

1.  die Firma lautet nunmehr „Arwed Mustermann Zeitungskiosk GmbH“,

2.
das Stammkapital beträgt 25.000 EUR

3.
für die abstrakte Vertretung der Gesellschaft gilt:


Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen der Gesellschaft vertreten. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden. 

III.

Wir versichern hiermit,

dass auf jeden im Rahmen der angemeldeten Kapitalerhöhung übernommenen Geschäftsanteil ein Betrag in Höhe von ... EUR, insgesamt also ein Betrag in Höhe ... EUR auf ein Konto der Gesellschaft eingezahlt ist, endgültig zur freien Verfügung der Geschäftsführung steht und die Einlagen nicht an die Übernehmerin zurückgewährt sind oder werden.

IV.

Frau Hertha Musterfrau versichert darüber hinaus nach Belehrung durch den beglaubigenden Notar
 über die unbeschränkte Auskunftspflicht nach § 53 Abs. 2 des Gesetzes über das Zentralregister und das Erziehungsregister für sich persönlich:

„Es liegen keine Umstände vor, aufgrund derer ich nach § 6 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 und 3 sowie Satz 3 GmbHG vom Amt eines Geschäftsführers ausgeschlossen wäre.

a)
Mir ist gegenwärtig weder durch gerichtliches Urteil noch durch vollziehbare Entscheidung der Verwaltungsbehörde die Ausübung eines Berufes, Berufszweiges, Gewerbes oder Gewerbezweiges untersagt, somit auch nicht im Rahmen des Unternehmensgegenstandes der Gesellschaft.

b)
Während der letzten 5 Jahre wurde ich nicht rechtskräftig verurteilt wegen des Unterlassens der Stellung eines Antrags auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens (Insolvenzverschleppung), nach §§ 283 bis 283d StGB (Insolvenzstraftaten), wegen falscher Angaben nach § 82 GmbHG oder § 399 AktG, wegen unrichtiger Darstellung nach § 400 AktG, § 331 HGB, § 313 UmwG oder § 17 PublG oder nach § 263 StGB (Betrug), § 263a StGB (Computerbetrug), § 264 StGB (Subventionsbetrug), § 264a StGB (Kapitalanlagebetrug), § 265b StGB (Kreditbetrug), § 266 StGB (Untreue) oder § 266a StGB (Vorenthalten oder Veruntreuen von Arbeitsentgelt). Mir ist bekannt, dass in die mit Rechtskraft eines entsprechenden Urteils beginnende Frist von 5 Jahren die Zeit nicht eingerechnet wird, in welcher der Täter auf behördliche Anordnung in einer Anstalt verwahrt worden ist. Auch im Ausland wurde ich innerhalb dieser Frist nicht wegen einer vergleichbaren Tat rechtskräftig verurteilt.“

Weiter erklärt sie, dass sie keinem Einwilligungsvorbehalt nach § 1903 BGB unterliegt.

(Es folgt ggf. Vollzugsvollmacht und Beglaubigungsvermerk)

Liste der Übernehmer der

neuen Geschäftsanteile

Kapitalerhöhung vom …

der

Arwed Mustermann Zeitungskiosk GmbH

mit Sitz in Berlin

	Gesellschafter
	Wohnort
	Geburtsdatum
	Geschäftsanteile
	Lfd. Nummer

	Hertha Musterfrau
	Berlin
	01.01.1964
	12.500 Geschäftsanteile zu je 1 EUR
	12.501 – 25.000

	Summe:
	
	
	12.500,00
	


Berlin, den …

Arwed Mustermann

Hertha Musterfrau

Liste der Gesellschafter

Arwed Mustermann Zeitungskiosk GmbH

mit Sitz in Berlin

	Gesellschafter
	Wohnort/Sitz


	Geburtsdatum/

Gericht, HR-Nr.
	Geschäftsanteile

in €
	Lfd. Nummer

	Arwed Mustermann
	Berlin
	01.01.1954
	12.500 Anteile à € 1,00
	1 – 12.500

	Summe:
	
	
	25.000,00
	


Die vorstehende Liste enthält die Veränderungen, die sich aufgrund meiner Urkunde vom __________ zur UR.Nr. ________/2008 ergeben und stimmt ansonsten mit den Eintragungen der zuletzt im Handelsregister aufgenommenen Liste überein. Die Veränderungen sind am __________ 2008 wirksam geworden. 

Berlin, den __________

(Unterschrift des Notars)

Liste der Gesellschafter

und der übernommenen Geschäftsanteile

der

Arwed Mustermann Zeitungskiosk GmbH

mit Sitz in Berlin

	Gesellschafter
	Wohnort/Sitz


	Geburtsdatum/

Gericht, HR-Nr.
	Geschäftsanteile

in €
	Lfd. Nummer

	Arwed Mustermann
	Berlin
	01.01.1954
	12.499 Anteile à € 1,00
	1 – 12.499

	Hertha Musterfrau
	Berlin
	01.01.1964
	12.501 Anteile à € 1,00
	12.500 – 25.000

	Summe:
	
	
	25.000,00
	


Die vorstehende Liste enthält die Veränderungen, die sich aufgrund meiner Urkunde vom __________ zur UR.Nr. ________/2008 ergeben und stimmt ansonsten mit den Eintragungen der zuletzt im Handelsregister aufgenommenen Liste überein. Die Veränderungen sind am __________ 2008 wirksam geworden. 

Berlin, den __________

(Unterschrift des Notars)

� 	Gemäß § 5a Abs. 2 Satz 1 GmbHG darf die Anmeldung einer UG abweichend von § 7 Abs. 2 GmbHG erst erfolgen, wenn das Stammkapital in voller Höhe eingezahlt ist. Gemäß § 5a Abs. 5 GmbHG entfallen die Sonderregelungen für die UG in § 5a Abs. 1 bis 4 GmbHG erst mit der Erhöhung des Stammkapitals auf mindestens 25.000,00 EUR. 





	Zwar sprechen gute Argumente dafür, § 5a Abs. 2 und 5 GmbHG im Wege einer teleologischen Reduktion so auszulegen, dass bei der hier beschlossenen Erhöhung des Kapitals auf das Mindeststammkapital das Volleinzahlungsgebot nicht gilt, sondern – wie bei der Gründung einer GmbH – auf jeden neuen Geschäftsanteil lediglich ein Viertel des Nennbetrags, mindestens aber die Hälfte des Mindeststammkapitals, einzuzahlen ist, §§ 57 Abs. 2 Satz 1, 7 Abs. 2 GmbHG (vgl. z.B. Wicke, GmbHG, § 5a Rn. 7 und das ursprünglich zum Download bereitgestellte Muster MU 44). Allerdings kristallisiert sich in der Literatur die Ansicht, die die Beschränkungen der Abs. 1 bis 4 des § 5a GmbHG erst mit Eintragung der Kapitalerhöhung auf mindestens 25.000,00 EUR entfallen lassen möchte, als wohl herrschende Meinung heraus (siehe Baumbach/Hueck/Fastrich, GmbHG, 19. Auflage, § 5a Rn. 32 f. mit einer Darstellung des Streitstandes). Für die Praxis empfiehlt es sich daher, das Volleinzahlungsgebot auch bei der Erhöhung auf das Mindeststammkapital zu beachten.





2.	Gem. § 46 Nr. 4 GmbHG obliegt die Teilung (ebenso wie die nunmehr im Gesetz angesprochene Zusammenlegung) der „Bestimmung durch die Gesellschafter“, fällt also in die Beschlusszuständigkeit der Gesellschafterversammlung.





3 	Auf Grund der Streichung des § 17 GmbHG durch das MoMiG setzt eine Teilung von Geschäftsanteilen nicht mehr voraus, dass sie nur unter den dort genannten Bedingungen mit Zustimmung der Gesellschaft (handelnd durch die Geschäftsführung) zulässig ist; zulässig demgemäß auch eine sogen. „Vorratsteilung“.


� 	Zweckmäßig mit Blick auf die Erweiterung der Vertretungsmacht des Liquidators, vgl. BGH DNotZ 2008, 75-77.





� 	Da die Gesellschaft noch nicht 5 Jahre im Handelsregister eingetragen ist, bedarf es der Beibehaltung der aus dem Musterprotokoll bei Gründung entlehnten Festsetzung des Gründungsaufwands im Gesellschaftsvertrag.


� Anmeldung durch sämtliche Geschäftsführer erforderlich (§ 78 GmbHG)!! 


� 	Nach §§ 57 Abs. 2 Satz 2, 8 Abs. 2 Satz 2 GmbHG ist die Beifügung von Einzahlungsbelegen künftig nur noch erforderlich, wenn das Gericht “erhebliche Zweifel an der Richtigkeit der Versicherung” hat. 





� 	Hinweis: Die Belehrung kann nach § 8 Abs. 3 Satz 2 GmbHG auch gesondert schriftlich und / oder durch einen beliebigen in- oder ausländischen Notar, Vertreter vergleichbaren rechtsberatenden Berufs oder Konsularbeamten erfolgen.





� 	Wichtig!! Erhebliche Ausweitung der Amtsunfähigkeitstatbestände durch § 6 Abs. 2 GmbHG!


� 	Die Liste ist von „den Anmeldenden“, also von sämtlichen Geschäftsführern zu unterzeichnen, § 57 Abs. 3 Nr. 2 GmbHG. Notarbescheinigungen sind bei der Liste der Übernehmer nicht vorgesehen. Diese ist daher von der Geschäftsführung zu unterschreiben.


� 	Diese Liste ist aufgrund der (nicht zwingenden) Beurkundung des Teilungsbeschlusses von dem Notar zu unterzeichnen und einzureichen. 





� 	Es sollte das Datum angegeben werden, an dem die Veränderung, an der der Notar mitgewirkt hat, wirksam geworden ist. Dies ist hier der Teilungsbeschluss. Wirksamkeit tritt hier mit Beschlussfassung ein,


� 	Nach Eintragung der Kapitalerhöhung und in Folge Bedingungseintritts Wirksamwerden der Abtretung hat sich die Zusammensetzung des Gesellschafterkreises geändert. Da der Notar sowohl an der Abtretung wie an der Beurkundung der Kapitalerhöhung mitgewirkt hat, besteht für ihn die Verpflichtung gem. § 40 Abs. 2 GmbHG, eine von ihm bescheinigte, aktualisierte Liste der Gesellschafter zum Handelsregister einzureichen. 





� 	Es sollte das Datum angegeben werden, an dem die Veränderung, an der der Notar mitgewirkt hat, wirksam geworden ist. Dies ist vorliegend auf Grund der konkreten Gestaltung der Zeitpunkt der Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister. Den Notar trifft bei „gestreckten Erwerbstatbeständen“, also sowohl bei einer erst mit Eintragung wirksam werdenden Kapitalerhöhung, wie im Falle einer unter einer Bedingung oder Zeitbestimmung stehenden Abtretung, ein erhöhter Vollzugsaufwand (Feststellung des Zeitpunkts des Wirksamwerdens der Veränderung). 
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